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RS OGH 1970/2/24 8Ob39/70,
4Ob545/71, 5Ob140/73

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1970

Norm

ZPO §530 H

Rechtssatz

Die Partei darf sich nicht darauf verlassen, schon eine von mehreren Einwendungen gegen den Standpunkt der

Gegenseite sei so abwehrkräftig, daß sie auf das Vorbringen anderer Angri:smittel oder Verteidiungsmittel verzichten

könne; wenn sie dies tut, handelt sie schuldhaft im prozessualen Sinn.
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